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11_ ). ~ ~" der Bellalen zu den Stenographlschtn Protokollen 
.• deI Nationalrates xvu,·UclctzsebunSlpcriode 

der Abgeordneten Buchner und KolleGen 

an den Bundesminister flir Justiz· 

betreffend rechtswidrice VorßanGe bei der Wahl d~s burgen­
ländischen Landeshauptmannes 

Bei der vlahl des· burgenländischen Landeshauptmannes wurde das 
geheime Wahlrecht und das Recht auf freie Mandatsausilbung 
gr6blichst und 6ffentlich sichtbar verletzt. 

Daß diese Vorgänge rechtswidrig sind, geht aus der Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes eindeutir; hervor. 

Nachdem niemand flach § 67 Abs.2 VfGG 1953 Legitimierter die unge­
setzlichen Bedincuncen der Landcf:;hauptmanm'lahl anficht, wurde durch 
eine Einzelperson (DI Wolf~3nr Felikan, 7053 IIornstein, Rosengasse 4) 
eine Anzeige bei der StA Eisenstadt eingebracht, wobei m6glicher­
\",ei8e keine Reaktion der staatsam'lal tschaft mangels eines straf-·· 
rechtlichen Deliktes erfolgen k6nnte. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfe~tigten Abgeordneten an 

Sie folgende 

A N F HAG E: 

Was werden Sie tun, um die rechtsstaatlichen Verhältnisse wieder­

herzusteilen? 
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